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HAMBURGISCHES
GESETZ- UND

VERORDNUNGSBLATT
TEIL I

HmbGVBl. Nr. 1 MITTWOCH, DEN 9. JANUAR 2002

Tag I n h a l t Seite

§ 1

(1) Der Bebauungsplan Rissen 43 für den Geltungsbereich
zwischen Rissener Landstraße, Alte Sülldorfer Landstraße
und Rissener Busch (Bezirk Altona, Ortsteil 226) wird fest-
gestellt.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden

kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.
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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

Verordnung
über den Bebauungsplan Rissen 43

Vom 18. Dezember 2001

Auf Grund von § 10 und § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
des Baugesetzbuchs in de Fassung vom 27. August 1997 (BGBl.
1997 I S. 2142, 1998 I S. 137), zuletzt geändert am 26. Novem-
ber 2001 (BGBl. I S. 3138, 3179, 3186), in Verbindung mit § 3
Absatz 1 und § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes
in der Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271),
§ 81 Absatz 1 Nummer 6 der Hamburgischen Bauordnung vom
1. Juli 1986 (HmbGVBl. S. 183), zuletzt geändert am 18. Juli
2001 (HmbGVBl. S. 221), § 6 Absätze 4 und 5 des Hambur-
gischen Naturschutzgesetzes in der Fassung vom 7. August
2001 (HmbGVBl. S. 281), Artikel 3 des Gesetzes über die
Ermächtigung des Senats zur Änderung, Ergänzung oder Auf-
hebung von Gesetzen über Bebauungs- und Landschaftspläne
und zur Weiterübertragung dieser Ermächtigung vom 11. Juni
1997 (HmbGVBl. S. 215, 216, 223), Artikel 3 des Gesetzes über
die Zustimmung der Bezirksversammlungen zur Änderung,
Ergänzung und Aufhebung von Gesetzen über Bebauungs-
und Landschaftspläne vom 4. November 1997 (HmbGVBl.
S. 494, 495, 503), geändert am 1. Dezember 1997 (HmbGVBl.
S. 524), sowie § 1 Absatz 2, § 2 Satz 1 Nummer 2, § 3 Absatz 2
und § 4 der Weiterübertragungsverordnung-Bau vom 28. Juni
2000 (HmbGVBl. S. 134) wird verordnet:
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3. Unbeachtlich sind

a) eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1
und 2 des Baugesetzbuchs bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften und 

b) Mängel der Abwägung,

wenn sie nicht in den Fällen des Buchstabens a innerhalb
eines Jahres, in den Fällen des Buchstabens b innerhalb von
sieben Jahren seit dem In-Kraft-Treten des Bebauungsplans
schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen Bezirksamt
geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:

1. In den nach § 172 Absatz 1 Nummer 1 des Baugesetz-
buchs als „Erhaltungsbereiche“ bezeichneten Gebie-
ten bedürfen zur Erhaltung der städtebaulichen
Eigenart des Gebiets auf Grund seiner städtebau-
lichen Gestalt der Rückbau, die Änderung, die Nut-
zungsänderung oder die Errichtung baulicher Anla-
gen einer Genehmigung, und zwar auch dann, wenn
nach der Baufreistellungsverordnung vom 5. Januar
1988 (HmbGVBl. S. 1), zuletzt geändert am 21. Ja-
nuar 1997 (HmbGVBl. S. 10, 11), in der jeweils gel-
tenden Fassung eine Genehmigung nicht erforder-
lich ist. Die Genehmigung zum Rückbau, zur Ände-
rung oder zur Nutzungsänderung darf nur versagt
werden, wenn die bauliche Anlage allein oder im
Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das
Ortsbild, die Stadtgestalt oder das Landschaftsbild
prägt oder sonst von städtebaulicher, insbesondere
geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung ist.
Die Genehmigung zur Errichtung der baulichen
Anlage darf nur versagt werden, wenn die städte-
bauliche Gestalt des Gebiets durch die beabsichtigte
bauliche Anlage beeinträchtigt wird.

2. In den Gewerbegebieten sind gewerbliche Freizeit-
einrichtungen (wie Squash- und Tennishallen, Bow-
lingbahnen) sowie Vergnügungsstätten unzulässig.
Auf den mit „(A)“ bezeichneten Flächen des Gewer-
begebiets sind luftbelastende und geruchsbeläs-
tigende Betriebe unzulässig.

3. Für die zu erhaltenden Bäume sowie Strauch- und
Heckenanpflanzungen sind bei Abgang Ersatzpflan-
zungen vorzunehmen. Außerhalb von öffentlichen
Straßenverkehrsflächen sind Geländeaufhöhungen
oder Abgrabungen im Kronenbereich festgesetzter
Bäume unzulässig.

4. Auf den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und
Sträuchern ist eine dichte Sichtschutzpflanzung

anzulegen. Bei Abgang von Gehölzen sind Ersatz-
pflanzungen so durchzuführen, dass der Charakter
und Aufbau einer geschlossenen Pflanzung erhalten
bleibt. Vorhandene Lücken sind durch Neupflanzun-
gen zu schließen. Notwendige Unterbrechungen für
Zufahrten und Eingänge sind zulässig.

5. Auf ebenerdigen Stellplatzanlagen ist nach jedem
vierten Stellplatz ein großkroniger Baum zu pflan-
zen. Stellplatzanlagen sind mit Hecken oder dicht-
wachsenden Gehölzen einzufassen.

6. Entlang der Straßenverkehrsflächen sind als Einfrie-
digungen nur Hecken zulässig. Notwendige Unter-
brechungen für Zufahrten und Eingänge sind zu-
lässig.

7. Die nicht überbauten Flächen von Tiefgaragen sind
mit einem mindestens 50 cm starken durchwurzel-
baren Substrataufbau zu versehen und zu begrünen.

8. Für je 150 m2 der nicht überbaubaren Grundstücks-
fläche ist mindestens ein kleinkroniger Baum
oder für je 300 m2 der nicht überbaubaren Grund-
stücksfläche mindestens ein großkroniger Baum zu
pflanzen.

9. Für festgesetzte Baum- und Strauchanpflanzungen
sind standortgerechte einheimische Laubgehölze zu
verwenden. Im Kronenbereich der Bäume ist eine
offene Vegetationsfläche von mindestens 12 m2 anzu-
legen. Großkronige Bäume müssen einen Stamm-
umfang von mindestens 18 cm, kleinkronige Bäume
einen Stammumfang von mindestens 14 cm, in 1 m
Höhe über dem Erdboden gemessen, aufweisen.

10. Auf den Wohnbauflächen sind Geh- und Fahrwege
sowie ebenerdige Stellplätze in wasser- und luft-
durchlässigem Aufbau herzustellen.

11. Für die allgemeinen Wohngebiete sowie für das im
Geltungsbereich des Erhaltungsbereichs liegende
Gewerbegebiet gelten nachstehende gestalterische
Anforderungen: 

11.1 Bei Neubauten sind für die Dachdeckung Dach-
pfannen mit schiefergrauen oder roten Farbtönen zu
verwenden.

11.2 Bei Putzbauten sind helle Farbtöne vorzusehen; bei
Verblendung mit Vormauersteinen sind rote Ziegel-
steine zu verwenden.

11.3 Die Fenster sind kleinmaßstäblich zu gliedern; es
sind keine liegenden Formate zu verwenden.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Hamburg, den 18. Dezember 2001.

Das Bezirksamt Altona
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